
 

Teil I 
Grundlage 

Heutiger Religionsunterricht erfolgt kompetenzorientiert. War diese 
Ausrichtung zu ihrer Einführung im Gefolge der sog. PISA-Studien noch 
religionspädagogisch umstritten, ist es heute Konsens, dass sich der Reli-
gionsunterricht als ordentliches Unterrichtsfach diesem Grundprinzip 
schulischen Lernens nicht entziehen kann. Auch wenn nicht alles das, 
was religiöse Bildung in der Schule bietet, in Kompetenzen formuliert 
werden kann, sollte das, was als Kompetenz und Bildungsstandard ausge-
wiesen werden kann, entsprechend erteilt werden. Im ersten Kapitel des 
vorliegenden Bandes werden daher die Eckpunkte eines kompetenzori-
entierten Religionsunterrichts beschrieben, sofern sie für die Planung 
desselben eine Rolle spielen. Konkret geht es um die Frage, was religiöse 
Kompetenz ist, anhand welchen Modells sie auf den Religionsunterricht 
angewendet wird, wie dieses Modell in planerische Vorgaben umgesetzt 
wurde und welche Prinzipien für die Planung eines kompetenzorientier-
ten Religionsunterrichts gelten. Mit diesen Kenntnissen ist eine solide 
Grundlage für eine Planung von Religionsunterricht nach aktuellen Stan-
dards gelegt. 
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1 Kompetenzorientierung im Religions-
unterricht 

Die Kompetenzorientierung prägt seit mehr als 20 Jahren die bildungspo-
litische Diskussion und ist als leitendes Prinzip in der religionspädagogi-
schen Theorie und Praxis etabliert. Sajak (2021, 341) bezeichnet sie als di-
daktisches Grundprinzip, das sich an den Fertigkeiten und Fähigkeiten 
der Schülerinnen und Schüler orientiert. Religionsunterricht, der im 
Sinne der Kompetenzorientierung geplant wird, wird „vom Outcome, 
also vom Erreichten her, gedacht und nicht lediglich als organisierte Ver-
mittlung von Inhalten (Input) angesehen“ (Lindner/Simojoki 2014, 78). Es 
geht bei der Planung von kompetenzorientiertem Religionsunterricht 
also darum, Unterricht vom Ende her zu planen, d. h. von den (religiösen) 
Fähigkeiten und Fertigkeiten her, die Kinder und Jugendlichen in der Un-
terrichtseinheit entwickeln.  

Religiöse Kompetenz und religiöse Kompetenzen 

Die klassische bildungswissenschaftliche Definition Franz E. Weinerts be-
greift Kompetenz als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie er-
lernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Prob-
leme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen 
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in 
variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 
können“ (Weinert 2001, 27f.). Menschen erwerben solche Kompetenzen 
in konkreten Situationen und können sie danach in anderen, ähnlich ge-
lagerten Situationen anwenden.  

Weinerts Definition beinhaltet zwei Aspekte, nämlich die Fähigkeit, 
etwas zu tun, und die Bereitschaft, diese Fähigkeit in entsprechenden Si-
tuationen anzuwenden. Diese Unterscheidung ist insofern wichtig, weil 
ein kompetenzorientierter Unterricht neben dem Wissen und Können 
der Schülerinnen und Schüler und auch deren Einstellungen und Hand-
lungsmotivationen im Blick hat. Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in 

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



Kompetenzorientierung im RU 13 

einem Unterricht entwickelt werden, hängt vom Fach ab. Im Religions-
unterricht geht es also um die Entwicklung der religiösen Kompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler.  

Eine heute noch gültige Bestimmung (vgl. Lindner/Simojoki 2014, 
81f.; Büttner/Dieterich/Roose 2015, 36; Lenhard 2015, 2) des Begriffs reli-
giöser Kompetenz legte Ulrich Hemel bereits 1988 vor. Demnach gilt diese 
Kompetenz als die „erlernbare, komplexe Fähigkeit zum verantwortli-
chen Umgang mit der eigenen Religion in ihren verschiedenen Dimensi-
onen und in ihren lebensgeschichtlichen Wandlungen“ (Hemel 1988, 
674). Hemel geht davon aus, dass jeder Mensch sich selbst und seine Um-
welt wahrnimmt und dem, was er erlebt und sieht, eine Bedeutung zu-
schreibt. Wenn in dieser Deutung die Beziehung zu einer transzendenten 
Wirklichkeit eine Rolle spielt, handelt es sich um ein religiöses Gesche-
hen. Religiöse Kompetenz zeigt sich nun darin, dass dieses Geschehen von 
einer Person als religiös relevant wahrgenommen, verantwortet zum 
Ausdruck gebracht bzw. gelebt wird. 

Hemel (1988, 675–689) unterscheidet fünf Dimensionen, entlang de-
rer sich Religion ausdrückt, und formuliert für jede dieser Dimensionen 
eine entsprechende Kompetenz. (1) Religiöse Sensibilität bezeichnet die Fä-
higkeit, die spirituelle Qualität oder den religiösen Bezug der Phänomene, 
denen man im Alltag begegnet, zu erspüren und wahrzunehmen. Das ist 
etwa dann der Fall, wenn man sich beim Betreten eines heiligen Raums 
von dessen besonderer Aura ergreifen lässt. (2) Religiöse Inhaltlichkeit be-
zieht sich auf das Wissen über religiöse Inhalte und die Fähigkeit, dieses 
Wissen im Alltag einzusetzen, um sich in der Welt zu orientieren. Diese 
Inhaltlichkeit erlaubt es z. B. einer Person, den Raum, dessen Aura sie er-
griffen hat, als Moschee oder Synagoge zu identifizieren. (3) Religiöses Aus-
drucksvermögen meint die Fähigkeiten, das eigene religiöse Befinden aus-
zudrücken und am religiösen Leben der eigenen Glaubensgemeinschaft 
teilzunehmen, ohne zu irritieren. In der Moschee des Beispiels könnte un-
sere Person etwa ein persönliches Gebet sprechen, ohne dabei, sofern sie 
nicht dem Islam angehört, muslimische Riten zu vollziehen, aber auch 
ohne durch das eigene Verhalten Muslime im Raum vor den Kopf zu sto-
ßen. (4) Religiöse Kommunikationsfähigkeit heißt, religiöse Sprache zu ken-
nen und diese, auch im Dialog mit anderen, anzuwenden. So könnte die 
Person unseres Beispiels mit einer muslimischen Person in der Moschee 
ins Gespräch über das Gebet kommen. (5) Die religiös motivierte Lebensge-
staltung beinhaltet schließlich die Fähigkeit, das eigene Leben entlang der 
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Teil I: Grundlage 14 

Normen und Werte des eigenen Glaubens auszurichten. Im Gespräch des 
Beispiels würde unsere Person rücksichtsvoll und tolerant mit ihrem Ge-
genüber sprechen, sofern ihr Glaube andere religiöse Überzeugungen ak-
zeptieren kann. Religiöse Kompetenz drückt sich nach Hemel in diesen 
fünf religiösen Kompetenzen aus.  

Kompetenzmodell der DBK 

Hemels Konzept religiöser Kompetenz lässt sich mehr oder weniger deut-
lich und mehr oder weniger vollständig in den verschiedenen Kompe-
tenzmodellen entdecken, die als Reaktion auf die politische Forderung, 
Unterricht sei kompetenzorientiert auszurichten, in der Religionspäda-
gogik formuliert wurden (vgl. u. a. Comenius-Institut 2006; Benner u. a. 
2011; Büttner/Dieterich/Roose 2015; Schambeck 2011). Für den katholi-
schen Religionsunterricht bildet das Modell der DBK den normativen Be-
zugspunkt, weshalb es hier detaillierter beschrieben wird.  

Katholischer Religionsunterricht verfolgt das Ziel, Schülerinnen und 
Schüler „zu [einer] persönliche[n] Entscheidung in Auseinandersetzung 
mit Konfessionen und Religionen, mit Weltanschauungen und Ideolo-
gien“ zu befähigen und „Verständnis und Toleranz gegenüber der Ent-
scheidung anderer“ zu fördern (Synodenbeschluss 1974, 140). Dieses Ziel 
wird im Religionsunterricht über „Vermittlung von strukturiertem und 
lebensbedeutsamem Grundwissen über den Glauben der Kirche, dem 
Vertrautmachen mit Formen gelebten Glaubens und der Förderung reli-
giöser Dialog- und Urteilsfähigkeit“ (DBK 2005, 18) erreicht. Es geht der 
DBK also – ganz im Sinn der Definition Weinerts – nicht allein um das 
Wissen über Religion, sondern auch um die Ermöglichung der Teilnahme 
am religiösen Leben und die verantwortungsvolle und begründete Posi-
tionierung angesichts von religiösen Phänomenen im Alltag.  

Im Kompetenzmodell, das die beschriebene Zielsetzung operationa-
lisiert, unterscheidet die DBK zwischen allgemein-fachspezifischen und 
inhaltbezogenen Kompetenzen. Die allgemein-fachspezifischen Kompe-
tenzen beschreiben dabei Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zentral für 
das Fach Religion sind. Die folgende Abbildung listet diese Kompetenzen 
getrennt nach Primar- und Sekundarstufe (vgl. DBK 2004, 13–15; 2006, 17–
22). 
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Kompetenzorientierung im RU 15 

 
Primarstufe Sekundarstufe 

wahrnehmen und entdecken religiöse Phänomene wahrneh-
men 

Fragen stellen und bedenken religiöse Sprache verstehen und 
verwenden 

deuten und gestalten religiöse Zeugnisse verstehen 
(und deuten) 

 religiöses Wissen darstellen 
unterscheiden und bewerten in religiösen Fragen begründet 

urteilen 
sich ausdrücken und mitteilen sich über religiöse Fragen und 

Überzeugungen verständigen 
Anteil nehmen und Verantwor-

tung übernehmen 
aus religiöser Motivation han-

deln 
 
Neben diesen allgemein-fachspezifischen Kompetenzen formuliert die 
DBK inhaltsbezogene Kompetenzen. Sie legen fest, welche Fähigkeiten in-
nerhalb welcher inhaltlichen Kontexte eingeübt und entwickelt werden 
sollen. Es handelt sich hierbei um die folgenden sechs Inhaltsfelder (DBK 
2004, 16; 2006, 23):  
• Mensch und Welt,  
• die Frage nach Gott,  
• Bibel und Tradition (bzw. biblische Botschaft),  
• Jesus Christus,  
• Kirche (bzw. Kirche und Gemeinde), 
• Religionen und Weltanschauungen (bzw. andere Religionen). 
In der Kombination allgemein-fachspezifischer und inhaltlicher Kompe-
tenzen lassen sich die für den Unterricht leitenden Bildungsstandards 
formulieren. 
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Teil I: Grundlage 16 

Bildungsstandards, Kernlehrpläne und schulinterne 
Curricula 

Bildungsstandards übersetzen die allgemein gehaltenen Kompetenzmo-
delle in konkrete Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Schülerinnen und 
Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Schullaufbahn entwickelt 
haben sollen (vgl. Klieme 2003, 9). Hierbei handelt es sich normalerweise 
um sog. Regelstandards, die von durchschnittlichen Lernenden zum an-
gegebenen Zeitpunkt gezeigt werden. Bildungsstandards sind somit so zu 
formulieren, dass sie überprüft werden können.  

Letzteres hat eine religionspädagogische Diskussion hervorgerufen, 
inwiefern religiöse Bildung überhaupt kompetenzorientiert angeboten 
werden könne. So spiele hier der existenzielle Bezug, das Erleben, die Be-
gegnung und die Erfahrung sowie die Teilnahme und die Haltung neben 
dem abfragbaren Wissen eine zentrale Rolle, welche sich entweder gar 
nicht oder nur sehr bedingt standardisieren ließen (vgl. Lindner/Simo-
joki 2014, 79). Gleichzeitig kann sich der Religionsunterricht der bil-
dungspolitischen Programmatik der Kompetenzorientierung nicht ent-
ziehen. In dieser Diskussion bietet Friedrich Schweitzers (2018, 20) salva-
torische Formulierung eine hilfreiche Orientierung: „Das Beste am Reli-
gionsunterricht lässt sich nicht mit Standards messen – aber es ist gut, 
wenn das, was sich messen lässt, auch tatsächlich gemessen wird.“ Sie 
verweist darauf, dass guter Religionsunterricht überprüfbare Fähigkeiten 
und Wissensbestände vermittelt, gleichzeitig aber nicht auf diese redu-
ziert werden kann. Kompetenzorientierter Religionsunterricht wird sich 
somit an den einschlägigen Bildungsstandards orientieren, ohne sie als 
Korsett für die eigenen Bildungsmöglichkeiten aufzufassen. 

Für den Religionsunterricht formulieren die zugehörigen Religions-
gemeinschaften solche Standards. Für das Ende der Sekundarstufe I auf 
dem Niveau des Mittleren Schulabschlusses gibt die DBK (2004, 22) für 
den Gegenstandsbereich „Bibel und Tradition“ etwa den Standard vor: 
„Die Schülerinnen und Schüler können den Aufbau und die Entstehungs-
geschichte der Bibel sowie ihre Bedeutung für Christen heute erläutern.“ 
Für das Ende der Primarstufe findet sich für diesen Gegenstandsbereich 
dagegen der folgende Standard: „Die Schülerinnen und Schüler können 
den Grundaufbau der Bibel beschreiben und die Bedeutung der Bibel für 
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Kompetenzorientierung im RU 17 

den christlichen Glauben darstellen.“ (DBK 2006, 30) Sollten sich die auf-
merksame Leserinnen und Leser fragen, ob die Differenzen zwischen bei-
den Standards nicht eher zurückhaltend ausfallen in Anbetracht der Tat-
sache, dass sie für den Religionsunterricht der zehnten und der vierten 
Jahrgangsstufe gelten, teilt sie unsere Wahrnehmung. Anders formuliert: 
Die in den Bildungsstandards der DBK vorgegebenen Lernfortschritte für 
den katholischen Religionsunterricht lassen hinreichend Raum für das, 
was nach Friedrich Schweitzer (2018, 20) nicht messbar ist und damit das 
Beste des Religionsunterrichts darstellt. 

Die kirchlichen Bildungsstandards werden in den sog. Kernlehrplä-
nen durch die zuständigen Ministerien auf die unterschiedlichen Schul-
typen und Jahrgangsstufen heruntergebrochen. Sie halten zusammenfas-
send für mehrere Jahrgänge fest, welche Kompetenzen die Schülerinnen 
und Schüler am Ende der zwei oder drei Jahre erworben haben sollen. Die 
Formulierung von Kernlehrplänen steht damit vor der Herausforderung, 
die kirchliche Logik der Bildungsstandards mit der im jeweiligen Bundes-
land üblichen Logik der Kompetenzorientierung zu verknüpfen. In NRW 
wird z. B. zwischen der Sach-, der Methoden-, der Urteils- und der Hand-
lungskompetenz unterschieden. In der Anwendung dieses Rasters auf die 
kirchlichen Vorgaben, wird dann das, was die kirchlichen Bildungsstan-
dards unter den Kompetenzen „religiöse Phänomene wahrnehmen“, „re-
ligiöse Sprache verstehen und verwenden“ und „religiöse Zeugnisse ver-
stehen und deuten“ fassen, als Facetten von Sachkompetenz ausgewie-
sen. Unter Methodenkompetenz wird subsummiert, was die DBK als „re-
ligiöse Sprache verstehen und verwenden“, „religiöse Zeugnisse verste-
hen und deuten“ und „religiöses Wissen darstellen“ versteht. Als Urteils-
kompetenz gilt, was die DBK als „in religiösen Fragen begründet urtei-
len“, „sich über religiöse Fragen und Überzeugungen verständigen“ aus-
weist. Und die Handlungskompetenz umfasst die Kompetenz „aus religi-
öser Motivation handeln“ (KLP 2013, 14f.).  

Auch wenn die Kernlehrpläne die Bildungsstandards konkreten Jahr-
gangsstufen und schultypischen Lernniveaus zuordnen, bleiben sie für 
die Unterrichtsplanung noch zu allgemein (vgl. KLP 2013, 13; Sajak 2020, 
18). Das lässt einerseits thematischen Spielraum und die Möglichkeit, In-
halte entsprechend der jeweiligen Schülerschaft und der Lernausgangs-
lage zu bestimmen, andererseits fordert es die Fachschaften der jeweili-
gen Schulen und die einzelnen Lehrpersonen heraus, diese Vorgaben für 
die Gegebenheiten an der eigenen Schule und den eigenen Unterricht 

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



Teil I: Grundlage 18

weiter zu konkretisieren. Dies geschieht in den sog. schulinternen Curri-
cula. Sie geben vor, in welcher Jahrgangsstufe welches Unterrichtsvorha-
ben angesiedelt wird. Schulinterne Curricula orientieren sich also am 
Kernlehrplan, beachten aber die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler und die Bedingungen vor Ort (vgl. Sajak 2020, 41). Hier kön-
nen sowohl der zeitliche Umfang des Unterrichtsvorhabens als auch die 
Inhalte, mit denen sich im Unterrichtsvorhaben auseinandergesetzt wer-
den soll, genannt werden. Die schulinternen Curricula stecken somit den 
Rahmen ab, innerhalb dessen der Religionsunterricht geplant wird. 

Prinzipien kompetenzorientierter 
Unterrichtsplanung 

Da ein in der Religionsdidaktik allgemein anerkanntes Modell kompe-
tenzorientierter Unterrichtsplanung nicht vorliegt, stellen wir im Fol-
genden knapp die Ansätze von Andreas Feindt, Gabriele Obst und Wolf-
gang Michalke-Leicht vor. Sie werden relativ breit rezipiert und eröffnen 
ein weites Spektrum möglicher Zugänge zu dieser Planung. 

Andreas Feindt (2010, 86–88) beschreibt sechs Merkmale einer kom-
petenzorientierten Unterrichtsplanung. (1) Individuelle Lernbegleitung: 
Kompetenzorientierter Unterricht unterstützt jede Schülerin und jeden 
Schüler bestmöglichst im individuellen Lernprozess. Beim Lernen wird 
Neues mit Bekanntem verknüpft. Die Lernenden kommen aber mit unter-
schiedlichen Lernausgangslagen in den Unterricht. Guter Unterricht 
weiß deshalb um die unterschiedlichen Lernausgangslagen in der Lern-
gruppe und wird so geplant, dass für jede dieser Ausgangslagen Bildungs-
angebote vorliegen. Das didaktische Konzept zur Umsetzung der indivi-
duellen Lernbegleitung ist die Binnendifferenzierung. Sie „ist der Ver-
such, Unterricht so anzulegen, dass dessen erhoffte Wirkung möglichst 
alle einer Lerngruppe erreicht und individueller Kompetenzerwerb und -
aufbau erfolgen kann“ (Gnandt 2010, 42f.). Das kann über unterschiedli-
che Lernzugänge, Lernkanäle, Schwierigkeitsgrad etc. erreicht werden. 
Dabei meint die Binnendifferenzierung nicht pure Abwechslung, sondern 
die Passung zwischen den Lernbedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 
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Kompetenzorientierung im RU 19 

und dem Unterrichtsangebot. (2) Kognitive Aktivierung: Kompetenzorien-
tierter Unterricht regt die Schülerinnen und Schüler dazu an, aktiv ein 
Problem zu lösen. Demnach erweist sich Lernen vor allem dann als effek-
tiv, wenn die Lernenden Neues nicht nur nachvollziehen, sondern sich 
aktiv aneignen. Guter Unterricht ist demnach so angelegt, dass er die Kin-
der und Jugendlichen dazu stimuliert, sich mit der verhandelten Thema-
tik auseinanderzusetzen. (3) Anwendungssituationen: Kompetenzorientier-
ter Unterricht erarbeitet seine Themen im besten Fall anhand lebensna-
her Aufgabenstellungen. Es liegt in der Logik der Kompetenzorientie-
rung, dass das, was in der Schule gelernt wird, helfen soll, das eigene Le-
ben besser in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig steigt die Bedeutung 
des Gelernten für die Lernenden in dem Maß, in dem sie einen Bezug zu 
ihrem Alltag entdecken. Guter Unterricht ist demnach so geplant, dass er 
seine Inhalte in lebensweltlichen Anwendungssituationen erarbeitet. (4) 
Wissensvernetzung: Kompetenzorientierter Unterricht vernetzt das Neue 
mit Bekanntem und ermutigt die Lernenden, möglichst viele Beziehun-
gen zwischen ihren verschiedenen Fähigkeiten und Wissensbeständen zu 
erstellen. In vertikaler Richtung geht es darum, das neue Wissen und Kön-
nen an bereits vorhandenes Wissen und Können anzuschließen, damit es 
nachhaltig verankert werden kann. In horizontaler Richtung wird das an-
geeignete Wissen und Können von der konkreten Situation, in der es er-
worben wurde, auf andere unbekannte Situationen und Kontexte über-
tragen. Guter Unterricht eröffnet den Lernenden somit immer wieder 
Möglichkeiten, Altes und Neues zu verknüpfen und Gelerntes auf ver-
schiedene Situationen zu übertragen. (5) Üben und Wiederholen: Kompe-
tenzorientierter Unterricht greift immer wieder auf Gelerntes zurück 
und festigt es, indem es in unterschiedlichen Situationen angewendet 
wird. (6) Metakognition: Kompetenzorientierter Unterricht ermutigt die 
Schülerinnen und Schüler, über ihre eigenen Wissensbestände und Fä-
higkeiten nachzudenken und zu überlegen, wo und wie diese weiterent-
wickelt werden können. Gelingt diese (angeleitete) Selbstevaluation, kön-
nen die Kinder und Jugendlichen eigene Stärken und Fähigkeiten benen-
nen und ihre Grenzen erkennen. Außerdem lernen sie, „Eigenverantwor-
tung für Lernprozesse zu übernehmen“ (Hoffmann/Otten 2020, 60). Guter 
Unterricht plant somit immer wieder Gelegenheiten ein, zu denen die 
Lernenden ihr eigenes Lernen evaluieren. 
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Teil I: Grundlage 20 

Feindts Modell besticht dadurch, dass es konsequent von den Schü-
lerinnen und Schülern aus denkt (vgl. Sajak 2021, 350). Gleichzeitig ver-
bindet es herkömmliche Planungsstrategien mit den Neuerungen, die die 
Kompetenzorientierung mit sich bringt (vgl. Lenhard 2015, 5). Allerdings 
ist es so offen gehalten, dass es kaum konkrete Planungsimpulse liefert 
(ebd.). Außerdem klammert es die Frage aus, welche Rolle der Inhalt des 
Unterrichts für dessen Planung spielt. Auf beide Kritikpunkte geht Gab-
riele Obst in ihrem Modell ein. 

 Gabriele Obst stellt in ihrem Modell die sog. Anforderungssituation ins 
Zentrum, welche sie als Alltagssituation im Leben der Schülerinnen und 
Schüler definiert, deren Lösung für Letztere von Bedeutung ist (vgl. Obst 
2008, 136). Ihre pädagogische Bedeutung gewinnt die Alltagssituation 
dadurch, dass zu deren Bewältigung die Kompetenzen benötigt werden, 
die im Unterricht entwickelt werden sollen (vgl. Obst 2008, 136ff.; Sajak 
2021, 350). Will man ausgehend von so einer Anforderungssituation Reli-
gionsunterricht planen, dann schlägt Obst sieben Schritte vor (vgl. Obst 
2008, 137–146): (1) Anforderungssituation identifizieren: Es gilt herauszufin-
den, „vor welchen Fragen, Aufgaben und Probleme die Schülerinnen und 
Schüler stehen, wenn sie sich auf die Bearbeitung dieses Konflikts einlas-
sen“ (Obst 2008, 137–138). (2) Relevanz klären: Es gilt die Bedeutung zu klä-
ren, die die Anforderungssituation für die Lernenden hat, denn „[n]ur 
dann, wenn die Schülerinnen und Schüler die Lebensrelevanz eines The-
mas wahrnehmen und einschätzen können, wenn ihnen also der Gegen-
stand des RU etwas ‚bedeutet‘, werden sie sich auf Lernprozesse einlas-
sen“ (Obst 2008, 138). (3) Lernausgangslage diagnostizieren: Es gilt zu klären, 
welche Fähigkeiten und Fertigkeiten, Haltungen und Einstellungen und 
Erfahrungen, die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Situation 
mitbringen. (4) Kompetenzen identifizieren: Es wird benannt, welche Kom-
petenzen notwendig sind, um das Problem der Anforderungssituation zu 
bewältigen. Der Abgleich zwischen Lernausgangslage und notwendigen 
Kompetenzen zeigt dann an, wo Lernen beginnen kann und welche Kom-
petenzen im Detail wie ausgebaut werden müssen. (5) Lehr-Lern-Arrange-
ments planen: In diesem Schritt wird die Anforderungssituation so in ein 
Unterrichtssetting eingebunden, dass die Lernenden die angestrebten 
Kompetenzen entwickeln können. (6) Outcome evaluieren: Anhand unter-
schiedlicher Formate wird überprüft, ob und wie die Kompetenzen, die 
erworben werden sollten, tatsächlich erworben wurden. (7) Leitende Per-
spektive ins Spiel bringen: In diesem Schritt wird überlegt, wie das Eigene 
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